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II. Teil.

Gesetze und Verordnungen

betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz

im Jahre 1919.
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Gesetze und Verordnungen
betreffend

das Unterrichtswesen in der Schweiz
im Jahre 1919.

A. Eidgenössische Erlasse.

Keine.

6. Kantonale Besetze und Verordnungen (Réglemente, Lehrpläne etc.).

I. Kanton Zürich.
1. Allgemeines.

I. Aus: Gesetz betreffend Zuteilung der Gemeinden Oberwinterthur,
Seen, Töß. Veitheim und Wülflingen an die Stadt Winterthur und
die Übernahme der höhern Lehranstalten in Winterthur durch den
Staat. (Vom 4. Mai 1919.)

Die Schulbehörden.
§ 38. Die Leitung und Beaufsichtigung des Schulwesens liegt

dem Schulrat und den Kreisschulpflegen oder den Aufsichtskommissionen

ob. Die Lehrerschaft wählt eine Vertretung, die den Sitzungen
der Behörde mit beratender Stimme beiwohnt.

In die Schulbehörden sind Frauen wählbar.
g 89. Den Präsidenten des Schulrates bezeichnet der Stadtrat

aus seiner Mitte. Mitgliederzahl, Organisation und Kompetenzen der
Schulbehörden und die Zahl der Vertreter der Lehrerschaft bestimmt
die Gemeindeordnung. Die Gemeindeordnung kann dem Präsidenten
des Schulrates einzelne Befugnisse dieser Behörde übertragen.

§ 40. Die Anträge des Schulrates über Angelegenheiten der
Schule, welche der Große Gemeinderat zu behandeln hat. gehen an
den Stadtrat, der sie mit seinem Antrage weiterleitet.

§ 41. Dem Schulrat steht der Verkehr mit den Staatsbehörden
in Schulangelegenheiten zu.

§ 42. Bei Erledigung einer Lehrstelle faßt der Schulrat darüber
Beschluß, ob die Stelle durch Verweserei oder definitiv wieder besetzt
werden soll.
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